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An das

Amtsgericht Nürnberg

Flaschenhofstraße 35

90402 Nürnberg

Klage

der InkassoZentrale GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze
Lehnhardt,
Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin,

– Klägerin –

gegen

Herrn Gottlieb von Altenhausen,
Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg,

– Beklagter –

wegen: Kaufpreisforderung nebst Nebenforderungen
Streitwert: € 797,84

I. Anträge

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin

1. € 698,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
dem 18.04.2025 zu zahlen,

2. Mahngebühren in Höhe von € 5,50 zu zahlen,

3. vorgerichtliche Inkassokosten in Höhe von € 83,54 nebst Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,

4. Verzugszinsen in Höhe von € 10,80 zu zahlen.



II. Sachverhalt

1. Aktivlegitimation

Die Klägerin ist aufgrund Abtretungserklärung vom 08.06.2025 Inhaberin der streitgegenständlichen
Forderung. Die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, hat die Forderung aus der
Rechnung R-20250406-3098 samt sämtlicher Nebenforderungen an die Klägerin abgetreten.

Beweis: Abtretungserklärung vom 08.06.2025 (Anlage K 1)

2. Kaufvertrag und Lieferung

Der Beklagte bestellte am 03.04.2025 über den Online-Shop der ModeFuchs GmbH unter der
Auftragsnummer MF-20250403-1749 folgende Waren:

– 1 Stück Cashmere-Mantel „Aurelia“, Größe 52, Preis: € 499,00
– 1 Stück Lederhandtasche „Noa“, Modell „Luca“, Preis: € 199,00

Der Gesamtkaufpreis beträgt € 698,00. Der Beklagte wählte die Zahlungsart „Kauf auf Rechnung“
mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen nach Rechnungszugang.

Beweis: Bestellbestätigung vom 03.04.2025 (Anlage K 2)

Die Waren wurden am 06.04.2025 versandt und am 08.04.2025 an der Anschrift des Beklagten
zugestellt. Die ordnungsgemäße Zustellung wurde vom Zustelldienst bestätigt.

Beweis: Versandbestätigung vom 06.04.2025 (Anlage K 3), Zustellbestätigung vom 08.04.2025
(Anlage K 4)

3. Rechnung und Fälligkeit

Die ModeFuchs GmbH stellte am 06.04.2025 die Rechnung R-20250406-3098 über € 698,00 aus.
Die Rechnung wurde dem Beklagten zusammen mit der Versandbestätigung per E-Mail übermittelt.
Das Fälligkeitsdatum wurde entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen auf den
17.04.2025 bestimmt.

Beweis: Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 (Anlage K 5)

4. Verzug des Beklagten

Der Beklagte hat den Kaufpreis trotz Fälligkeit am 17.04.2025 nicht gezahlt. Der Verzug ist gemäß §
286 Abs. 2 Nr. 1 BGB automatisch eingetreten, da für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender
bestimmt war. Einer Mahnung bedurfte es daher nicht.

Gleichwohl wurde der Beklagte mehrfach gemahnt:

– Erste Zahlungserinnerung per E-Mail am 20.04.2025
– Zweite Mahnung per E-Mail am 04.05.2025
– Erste Mahnung per Post am 05.05.2025
– Zweite Mahnung per Post am 22.05.2025 mit letzter Frist zum 02.06.2025

Beweis: Mahnschreiben (Anlagen K 6 bis K 9)

5. Inkassotätigkeit

Nach fruchtlosem Ablauf sämtlicher Zahlungsfristen hat die ModeFuchs GmbH die Forderung am
08.06.2025 an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom
10.06.2025 und erneut mit Schreiben vom 25.06.2025 außergerichtlich zur Zahlung aufgefordert.



Beweis: Inkassoschreiben vom 10.06.2025 (Anlage K 10), letzte Inkassoaufforderung vom
25.06.2025 (Anlage K 11)

6. Anspruch auf Verzugszinsen

Der Beklagte schuldet gemäß §§ 288 Abs. 1, 286 BGB Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 (Tag nach Eintritt der
Fälligkeit). Der Basiszinssatz beträgt zum maßgeblichen Zeitpunkt 3,37 %, sodass sich ein
Verzugszinssatz von 8,37 % ergibt. Die bis zum Tag der Klageeinreichung aufgelaufenen
Verzugszinsen betragen € 10,80.

7. Anspruch auf Erstattung der Inkassokosten

Die Klägerin macht zudem Inkassokosten als Verzugsschaden gemäß §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286
BGB geltend. Die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten bei berechtigter Forderung und
Schuldnerverzug ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt (vgl. BGH, Urt. v.
22.10.2019 – VIII ZR 95/18).

Die Inkassokosten sind gemäß § 13e RVG auf die Höhe einer entsprechenden anwaltlichen
Geschäftsgebühr gedeckelt. Die hier geltend gemachte 1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV
RVG bei einem Gegenstandswert von € 698,00 beläuft sich auf € 58,50 zuzüglich
Auslagenpauschale (€ 11,70, Nr. 7002 VV RVG) und 19 % USt (€ 13,34), mithin insgesamt € 83,54.

Beweis: Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025 (Anlage K 12)

8. Mahngebühren

Ferner macht die Klägerin Mahngebühren in Höhe von € 5,50 geltend. Diese wurden von der
Ursprungsgläubigerin ModeFuchs GmbH im Rahmen der zweiten Mahnung (04.05.2025) berechnet
und sind als Verzugsschaden gemäß §§ 280, 286 BGB erstattungsfähig.

9. Zuständigkeit

Das Amtsgericht Nürnberg ist sachlich zuständig gemäß §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG, da der
Streitwert € 5.000,00 nicht übersteigt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 13 ZPO
(allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten am Wohnsitz Nürnberg).

III. Anlagenverzeichnis

Anlage K 1 Abtretungserklärung vom 08.06.2025

Anlage K 2 Bestellbestätigung vom 03.04.2025

Anlage K 3 Versandbestätigung vom 06.04.2025

Anlage K 4 Zustellbestätigung vom 08.04.2025

Anlage K 5 Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025

Anlage K 6 Erste Zahlungserinnerung vom 20.04.2025

Anlage K 7 Zweite Mahnung (E-Mail) vom 04.05.2025

Anlage K 8 Erste Mahnung per Post vom 05.05.2025

Anlage K 9 Zweite Mahnung per Post vom 22.05.2025

Anlage K 10 Inkassoschreiben vom 10.06.2025



Anlage K 11 Letzte Inkassoaufforderung vom 25.06.2025

Anlage K 12 Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025
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